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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Josef Dötsch (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten

Einnahmen aus dem Wassercent

Die Kleine Anfrage 2634 vom 19. September 2014 hat folgenden Wortlaut:

Zu Beginn des Jahres 2013 wurde in Rheinland-Pfalz der sogenannte Wassercent erhoben.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hoch waren 2013 diese Einnahmen?
2. Mit welchen Einnahmen rechnet die Landesregierung 2014?
3. Nach welchen Kriterien werden Maßnahmen aus den Einnahmen gefördert?
4. Für welche Maßnahmen werden die Einnahmen verwendet (gegliedert nach Einzelmaßnahmen, Antragsstellern, Kosten,

Förderung aus dem Wassercent, Fertigstellung der Maßnahme)?
5. Wie viele Mittel aus den Einnahmen des Wassercents sind 2013 und 2014 bis Ende August als Ausgabe abgeflossen?
6. Welche Vorbelastungen bestehen für Mittel des Wassercents durch die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen,

aufgelistet nach Jahren?

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes -
regierung mit Schreiben vom 9. Oktober 2014 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Einnahmen im Jahr 2013 betrugen 26 074 894,65 EUR.

Zu Frage 2: 

Gemäß Anordnung in IRMA mit Stand vom 30. September 2014 ist für das Jahr 2014 mit Einnahmen in Höhe von 26 215 543,24 EUR
zu rechnen.

Zu Frage 3: 

Die Kriterien zur Förderung der Maßnahmen richten sich nach § 5 Wasserentnahmeentgeltgesetz (LWEntG).

§ 5 LWEntG Verwendung:

(1) Das Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt steht dem Land nach Abzug des Verwaltungsaufwands zweckgebunden für
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes zur Verfügung, insbesondere zum Schutz und zur
Verbesserung

1. von Menge und Qualität des Wassers, vor allem zugunsten der öffentlichen Wasserversorgung;
2. des Zustands der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers;
3. der aquatischen Ökosysteme und der von ihnen abhängenden Landökosysteme sowie
4. von Feuchtgrünlandbereichen und Flussauen zum Zwecke der Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung.
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Zu Frage 4:

Für die Titel 1413 883 01 und 1413 623 51 sowie 1413 893 02 wird auf die beigefügten Tabellen (Anlage 1 bis 3) verwiesen. 

Zu Frage 5:

2013: 9 461 135,12 EUR
2014 (bis 08/2014): 1 910 275,75 EUR (Titelübersicht Ende 08/2014)

Anmerkungen:

– Für das „Regionale Verbundprojekt Westeifel“ (Ausführung ab 2015) wurden zur Finanzierung entsprechende Haushaltsreste
aus den zweckgebundenen Mitteln des „Wassercents“ des Haushaltsjahres 2013 gebildet.

– Im Jahr 2014 bestehen zum 30. September 2014 für das 4. Quartal schon Zahlungsverpflichtungen über ca. 15,5 Millionen Euro.
Diese Verpflichtungen resultieren aus Bewilligungen, aus zu leistenden Zinszuschüssen im Rahmen des Zinszuschussprogram-
mes sowie aus sonstigen Sachausgaben.

Zu Frage 6:

Stand der Vorbelastungen aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE) zum 30. September 2014: 

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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Kapitel 14 13 Titel 883 01 Gesamt          856 190 EUR Fällig 2015       856 190 EUR

Kapitel 14 13 Titel 883 02 Gesamt       8 000 000 EUR Fällig 2015    2 000 000 EUR
Fällig 2016    2 000 000 EUR
Fällig 2017    2 000 000 EUR
Fällig 2018    2 000 000 EUR
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3


